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Rechtliche Aspekte bei der Durchführung von  Schulland-heimaufenthalten mit sportlichem Schwerpunkt /Winter-sportwochen/Sporttagen

Verlässt ein Lehrer mit einer ihm anvertrauten Schülergruppe den schützenden Raum des Schulgebäudes oder -geländes, muss er damit rechnen, dass Probleme auftreten, Gefähr-dungen und Gefahren entstehen und - im ungünstigsten Fall - sogar Unfälle passieren. Dies gilt natürlich besonders für die Durch-führung von Schullandheimaufenthalten mit einem sportlichen Schwerpunkt. Es ist deshalb mehr als nachvollziehbar, dass viele Kollegen verunsichert sind und sich von erfahrenen Schulpädagogen und Juristen Anregungen, Ratschläge und Hilfen  für die Vorbereitung und Durchführung von solchen Aufenthalten wünschen.

Diese Abhandlung kann nicht den Anspruch erheben, Rechtssicherheit in allen denkbaren Einzelfällen zu schaffen. Landesgesetzgeber und Schulverwaltung haben bewusst auf förmliche Regelungen zur Aufsichtspflicht ver-zichtet. Vielmehr sollen im schulischen Kontext die Eigenverantwortlichkeit und der päda-gogische Ermessensspielraum die ihnen zustehende Bedeutung erhalten. Es geht im Folgenden deshalb darum, die Grundsätze der Aufsichtspflicht und einige damit zusammen-hängende Problembereiche kurz darzulegen und den Lehrern die mögliche Bandbreite ihres pädagogischen Handelns aufzuzeigen. Dem weit verbreiteten Vorurteil, dass der Lehrer bei außerunterrichtlichen Aktivitäten immer “mit einem Bein im Gefängnis” stehe, muss hier entschieden widersprochen werden. Alleine die geringe Zahl der im Kultusministerium in den letzten 20 Jahren verhandelten Fälle belegt dies. Darüber hinaus ist der beamtete Lehrer in ein System beamtenrechtlicher Bestimmungen eingebunden, das eine straf- oder zivil-rechtliche Verfolgung in der Regel sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt.

Das besondere Dienstverhältnis des Lehrers zum Dienstherrn und die Konsequenzen für die Aufsichtspflicht

Der beamtete Lehrer steht in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis zu seinem Dienstherrn, dem Land Bayern. Ein Katalog aus Rechten und Pflichten regelt das Dienstverhältnis. Für unser Thema relevant ist die Amtshaftung als besondere Form der Schutzpflicht des Staates. Verursacht ein Beamter in Ausübung seiner Dienstpflichten schuldhaft einen Schaden, so richten sich eventuelle Ansprüche der Geschädigten gegen den Staat. Allerdings kann der Dienstherr bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit Regress vom Beamten fordern. Bei nachgewiesener und schuldhafter Verletzung der Aufsichts-pflicht kommt es zu einer privatrechtlichen Verhandlung.

Auch aus dem Pflichtenkatalog des Beamten können Querverbindungen zu unserem Thema gezogen werden. Die Pflicht zu vertrauens-würdigem Handeln schließt z.B. das untadelige Verhalten eines Lehrers auch bei einem Schul-landheimaufenthalt mit ein. Die Pflicht zur vollen Hingabe an den Beruf beinhaltet, dass die Teilnahme an Schullandheimaufenthalten durchaus auch als Teil der Dienstleistungs-pflicht eingefordert werden kann; darüber hinaus muss sich die Lehrkraft auch außerhalb des Dienstes, also auch bei eigenwirt-schaftlichen Unternehmungen während des Schullandheimaufenthaltes, seiner Vorbildrolle bewusst sein und dementsprechend handeln. Die Pflicht, Schaden vom Dienstherrn fern zu halten, umfasst im weiteren Sinne natürlich auch die Aufsichtspflicht, denn die Schäden, die dem Dienstherrn durch eine Verletzung der Aufsichtspflicht entstehen können, sind im Einzelfall beträchtlich.

Die Aufsichtspflicht

Der Schulleiter trägt zwar die Verantwortung für die Aufsichtspläne und die Aufsicht über die Schulanlage, aber über die Grundsätze der Aufsichtspflicht steht im Schulgesetz nichts geschrieben. Für eine Antwort muss deshalb auf übergeordnete Gesetzeswerke Bezug genommen werden. Im Grundgesetz (Art.6 Abs.2) wird den Eltern eindeutig das Recht zur Pflege und Erziehung der Kinder zugeschrieben. Im BGB (§1631) wird dies durch den Begriff der Personensorge näher erläutert; er beinhaltet das Recht und die Pflicht das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Durch die gesetzliche Schulpflicht (GG Art.7 Abs.1) greift der Staat in das Erziehungsrecht der Eltern massiv ein, indem er für einen gewissen Zeitraum den Besuch von Schulen vorschreibt und einen Erziehungs- und Bildungsauftrag übernimmt. Aus diesem Sachverhalt folgt, dass für die Zeit des Schulbesuchs auch die Pflicht zur Pflege und Erziehung und zur Personensorge und damit auch die Aufsichtspflicht an den Staat übergeht; dies gilt natürlich in besonderer Weise für außerunterrichtliche Maßnahmen.

Sinn der Aufsichtspflicht

Im Wesentlichen hat die schulische Aufsichtspflicht  den Sinn:

· Schüler vor Schäden jeglicher Art zu bewahren

· Dritte vor Schäden durch Schüler zu bewahren

· Sachen vor Schäden durch Schüler zu bewahren.

Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass es unmöglich ist, Unfälle zu vermeiden. Die Realität belegt dies leider immer wieder. Es wäre jedoch falsch, daraus den Rückschluss zu ziehen, dass bei einem Unfall stets eine Aufsichtspflichtverletzung vorliegt, d.h. trotz gehöriger Aufsicht ist es nicht ausgeschlossen, dass Unfälle passieren. In einem solchen Fall haftet der zur Aufsicht Verpflichtete nicht.

Die Aufsichtspflicht stellt sich im Schulgebäude anders dar als auf einem Skihang, auf einer Radtour oder einer Kajakausfahrt, d.h. die Lehrkraft kann nicht überall gleichzeitig sein und auch nicht alle im Auge behalten. Aus diesem Grund gilt für solche Situationen, dass die Aufsicht altersgemäß und situationspezifisch sein muss. Freies Skifahren an einem einfachen Schlepplift kann für eine Anfängergruppe eine Überforderung dar-stellen, wenn z.B. schon Schwierigkeiten beim Liftfahren auftreten. Aber selbst für eine fortgeschrittene Gruppe kann derselbe Schlepplift an einem wolkenverhangenen Tag ein Gefahrenpotenzial aufweisen, das an einem Sonnentag nicht vorhersehbar gewesen wäre. Der Lehrer muss also immer neu entscheiden, was möglich ist und was nicht, was er einer Schülergruppe zumuten kann und was nicht. 

Der mit der Aufsicht Betraute hat weiterhin die Pflicht mit Umsicht und Vorausschau, d.h. präventiv zu denken und zu handeln. Mögliche Gefahren bei einer Skiabfahrt (z.B. vereiste Stellen oder unübersichtliche Gelände-übergänge) müssen erkannt und durch entsprechende Maßnahmen abgefedert werden. 

Vor Beginn einer Unternehmung muss stets geprüft werden:

· Sind alle Schüler körperlich der Sache gewachsen?

· Sind sie (auch für den Fall eines unvorgesehenen Wetterumschwungs) hinreichend ausgerüstet?

· Ist das Material in einwandfreiem Zustand? Dabei muss die Lehrkraft nicht nach verborgenen Mängeln fahnden, wohl aber eine Sichtkontrolle vornehmen und stichprobenweise kontrollieren.

Wichtige Gefahrenhinweise sind kurz zu wiederholen, wobei darauf zu achten ist, dass alle Schüler diesen Ausführungen der Lehrkraft aufmerksam folgen und nicht durch An-schnallen der Skier oder sonstige Vor-bereitungen abgelenkt oder gar nicht anwesend sind.

Die Aufsicht muss aktiv ausgeführt werden. Er sollte in der Lage sein, alle in der Gruppe zu sehen und den Schülern das Gefühl geben, dass sie beaufsichtigt und damit auch beschützt sind. Ist dies auf Grund des Geländes nicht möglich, so müssen Mindestgruppengrößen festgelegt werden, Treffpunkte vereinbart werden, Telefon-nummern ausgetauscht werden. Ganz allgemein empfiehlt es sich, die Schüler mit einem “worst case scenario” zu konfrontieren und geeignete Maßnahmen gemeinsam zu entwickeln. Weiterhin muss der Lehrer den Schülern einen Sanktionskatalog bekannt geben, der bei Nichteinhaltung automatisch greift. 

Sollten bei außerunterrichtlichen Aktivitäten Unfälle passieren, muss der Lehrer die von ihm getroffenen Maßnahmen und Vor-kehrungen gegenüber der Schulverwaltung und gegebenenfalls gegenüber dem Staats-anwalt darlegen und begründen können. Aus diesem Grund sollte stets gelten: Un-beaufsichtigtes Skifahren in einem ganzen Skigebiet ist generell nicht gestattet. Schüler müssen jederzeit die Möglichkeit haben, ihre Lehrkräfte ansprechen zu können oder im Notfall von ihnen Hilfe zu erhalten. Dazu gehört auch, dass eine Sportlehrkraft grundlegend qualifiziert und über ent-sprechende technische und methodische Kompetenzen verfügen muss (vor allem in den Sportarten, die nicht im Kanon des Basis-sportunterrichts enthalten sind). Ein kurzzeitiges Schnupperangebot kann gege-benenfalls den Schülern ermöglicht werden.
